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An den Grossen Rat 13.0599.01 

 
ED/P130599 
Basel, 8. Mai 2013 
 
Regierungsratsbeschluss vom 7. Mai 2013 
 
 
 

Ratschlag  
 
betreffend  

 
Errichtung eines Neubaus für das Departement für Biosysteme der 
ETH-Zürich auf dem Life-Science-Campus der Universität Basel 
(Campus St. Johann-Schällemätteli)- Kreditsicherungsgarantie 
 
Partnerschaftliches Geschäft 
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1. Begehren 

Mit diesem Ratschlag beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat eine zweckgebundene 
Kreditsicherungsgarantie von 64 Mio. Franken zur Ermöglichung eines Neubaus für das 
Departement Biosysteme (D-BSSE) der ETH-Zürich (ETHZ) auf dem Life-Science-Campus der 
Universität. Der Rohbau (Core&Shell) soll ausserhalb der Investitionsrechnungen der beiden 
Kantone durch eine Kreditaufnahme der Universität finanziert werden, die anschliessend durch 
die Miete der ETHZ wieder refinanziert wird.  
 
Die Kreditsicherungsgarantie bietet der Universität die notwendige Sicherheit und ermöglicht ihr, 
auf dem Finanzmarkt bessere Konditionen zu erhalten. Die Garantie des Kantons Basel-Stadt 
deckt die Hälfte der Gesamtkosten von 128 Mio. Franken. Die andere Hälfte der Garantie wird 
vom Kanton Basel-Landschaft übernommen. 

2. Ausgangslage 

Das heutige D-BSSE wurde 2006 vorläufig als Forschungszentrum «Center of Biosystems and 
Systemsengineering (C-BSSE)» gegründet. Die Ausrichtung und das Forschungskonzept waren 
eng in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie entwickelt worden. Das Projekt ist dann 
unterstützt mit Bundesgeldern im Rahmen eines nationalen Netzwerks «Systems X» 
vorangetrieben worden. Nachdem das Konzept für das C-BSSE feststand, war in bemerkenswert 
kurzer Zeit die Parlamentsvorlage für eine Impulsinvestition von 20 Mio. Franken (10 Mio. 
Franken pro Kanton) erstellt und von den beiden Parlamenten behandelt und verabschiedet 
worden. Dieses schnelle Handeln der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft hat die 
Beteiligung der anderen Akteure entsprechend positiv beeinflusst. Die Gründung des C-BSSE 
erfolgte auf dem Rosentalareal, wo ein Laborgebäude der Syngenta für dessen Bedürfnisse 
hergerichtet wurde. Inzwischen ist dieses Gebäude von der Universität erworben worden, die es 
an das D-BSSE vermietet. Seit der Gründung des Forschungszentrums ist die Entwicklung so 
erfolgreich verlaufen, dass es zu einem eigenständigen Departement der ETHZ strukturiert 
wurde. Bei einer Evaluation im Jahr 2010 erhielt das neue Departement Bestnoten, wonach die 
Wachstumsziele nach oben korrigiert wurden. Nach dem Umzug des D-BSSE auf den Life-
Science Campus Schällemätteli, wo es eng mit der Universität Basel und den Universitätskliniken 
zusammenwirken soll, wird das Gebäude der Universität für andere Bedürfnisse zur Verfügung 
stehen.  
 
Der Neubau für das D-BSSE wird auf dem Life-Science-Campus in unmittelbarer Nähe des 
Biozentrums und dem Departement Biomedizin einerseits und zum Universitätsspital andererseits 
zu stehen kommen. Damit wird ein Kompetenzcluster gebildet, der für alle Beteiligten eine 
Bereicherung darstellt. Der Baubeginn des D-BSSE liegt zwischen dem Neubau für das 
Biozentrum und jenem für das Departement Biomedizin. Bis 2020 wird somit ein Grossteil des 
Life-Science-Campus fertiggestellt sein. Daraus ist ein grosser Entwicklungsschritt für die 
Universität und die Region zu erwarten. 
 
Für weitere inhaltliche Ausführungen wird auf den beiliegenden Bericht der Regierungen der 
Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt verwiesen. 
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3. Antrag 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 8 des Gesetzes über den 
kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 1. April 2012 geprüft. 
 
Gestützt auf den Bericht der Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft über 
die Errichtung eines Neubaus für das Departement für Biosysteme der ETH Zürich auf dem Life-
Science-Campus der Universität Basel (Campus St. Johann-Schällemätteli) beantragen wir dem 
Grossen Rat die Annahme des nachstehenden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
 
Beilagen 
-  Entwurf Grossratsbeschluss 

-  Bericht des Regierungsrats des Kantons Basel-Stadt und des Regierungsrats des Kantons 
Basel-Landschaft über die Errichtung eines Neubaus für das Departement für Biosysteme der 
ETH-Zürich auf dem Life-Science-Campus der Universität Basel (Campus St. Johann-
Schällemätteli) 
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Grossratsbeschluss 
 

Errichtung eines Neubaus für das Departement für Biosysteme der 
ETH-Zürich auf dem Life-Science-Campus der Universität Basel 
(Campus St. Johann-Schällemätteli): Gewährung einer 
Kreditsicherungsgarantie 
 

 

(vom [Datum eingeben]) 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den oben stehenden Ratschlag 
des Regierungsrates und in den Bericht Nr. [Nummer eingeben] der [Kommission eingeben] vom 
[Datum eingeben], beschliesst: 
 
 
 

1. Der Universität Basel wird zur Errichtung eines Neubaus für das Departement für 
Biosysteme der ETH-Zürich auf dem Life-Science-Campus der Universität Basel 
(Campus St. Johann-Schällemätteli) eine Kreditsicherungsgarantie von Fr. 64 Mio. 
gewährt. 

2. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt eines gleichlautenden Beschlusses des 
Kantons Basel-Landschaft. 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum. 






























